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§ 80 NO FG 2015 Berechnung der
Kosten und Tarifordnung

NO FG 2015 - NO Feuerwehrgesetz 2015

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.07.2025

(1) In den Fallen des& 79 Abs. 1, 3 und 4 sind derBerechnung der Kosten die fur den Einsatz erforderlichen
Aufwendungen der Feuerwehr zugrunde zu legen; hiezu zahlt nicht der Verwaltungsaufwand fir die Berechnung.

(2) Durch Verordnung des Gemeinderates kann ein pauschaler Kostenersatz bestimmt werden. Dieser darf die in der
Tarifordnung gemaf Abs. 3 bestimmten Hochstsatze nicht Gbersteigen.

(3) Der NO Landesfeuerwehrverband hat fir die Inanspruchnahme der Feuerwehr gemaR§ 79 Abs. 5 die Héhe des
Kostenersatzes nach Mal3gabe des Abs. 1 in einer Tarifordnung zu bestimmen.

(4) Die Tarifordnung bedarf derGenehmigung durch die Landesregierung die zu versagen ist, wenn sie den
Bestimmungen dieses Gesetzes widerspricht.

(5) Die Tarifordnung ist im Publikationsorgan des NO Landesfeuerwehrverbandes und in den Amtlichen Nachrichten
der Landesregierung zu verlautbaren.

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_fg_2015/paragraf/79
https://www.jusline.at/gesetz/noe_fg_2015/paragraf/79
file:///

	§ 80 NÖ FG 2015 Berechnung der Kosten und Tarifordnung
	NÖ FG 2015 - NÖ Feuerwehrgesetz 2015


